Vorlesung: 6.834 Akteursbezogene Analyse im umweltpolitischen Kontext (WS 2002/2003)

Dozent: Jens Newig

Autor: Olaf Mödinger

Datum:
14.03.2003

Der EU-Emissionshandel

Akteurskonstellationen zwischen

Grünbuch-Vorlage und Umweltrat-Beschluss

(Ausarbeitung zum Referat vom 28.1.2003)

Inhalt

1 Einleitung

2 Grundlagen

3 Akteursanalyse

   3.1 Indikatoren

      3.1.1 Grundsätzlicher Stellenwert und Bezug zu anderen

    umweltpolitischen Maßnahmen und Instrumenten

      3.1.2 Abdeckungsgrad der Emissionsquellen

      3.1.3 Bezug zur nationalen Ebene

      3.1.4 Bezug zur internationalen Ebene

      3.1.5 Marktorganisation

      3.1.6 Emissionskontrolle und Sanktionen

   3.2 Skizzierung des Auswertungsverfahrens am Beispiel zweier Akteure

   3.3 Anwendung des Analyseverfahrens auf eine Auswahl relevanter Akteure

      3.3.1 Zusammenfassung der Auswertung an Hand der Indikatoren

      3.3.2 Einordnung der Akteure in ein Nachhaltigkeitsdreieck

4 Analyse des Richtlinienvorschlags sowie des Umweltrat-Entscheids

5 Literatur

1 Einleitung

Die Weltklimakonferenz in Kioto (COP3) nahm im Bereich des Klimaschutzes eine bedeutende Stellung ein, da hier erstmalig auf globaler Ebene das Ziel der Begrenzung und Reduktion der Emission von Treibhausgasen beschlossen wurde. Für die Teilnehmerländer wurden unterschiedliche prozentuale Reduktionsverpflichtungen festgelegt. Zur Ratifikation des Kioto-Protokolls ist eine Zustimmung von 55 Teilnehmerstaaten notwendig, die insgesamt mindestens 55% Emissionsreduktion von 1990 bis zum Zeitraum 2008-2012 leisten müssen. Nach sechs Jahren und jährlichen Klimagipfeln ist dieses Ziel noch immer nicht ganz erreicht. Eine Unterschrift Russlands wäre notwendig. Diese wird im Frühjahr 2003 erwartet.

Das Kioto-Protokoll sieht zur Erreichung der Ziele u.a. flexible Instrumente vor, u.a. den Handel von Emissionsrechten, dessen primäres Ziel die Minimierung der Kosten der Emissionsreduktion für die betroffenen Akteure bewirken soll. Es wurde festgelegt, dass ab dem Jahr 2008 ein Emissionshandel auf internationaler Ebene gestartet werden soll.

Die EU spielt in diesem Zusammenhang eine nicht unwesentliche Rolle: Deren Mitgliedstaaten haben eine Gesamtreduktionsverpflichtung von 8% übernommen. Über die interne Lastenaufteilung bzgl. des Reduktionsanteils haben sich die einzelnen Mitgliedsländer im Juni 1998 (( Burden Sharing Agreement) geeinigt. Die genaue Aufteilung zeigt die Tabelle 1:
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Tabelle 1: Lastenaufteilung der EU-Mitgliedstaaten (Juni 1998)

Am 8.3.2000 veröffentlichte die EU-Kommission einen Entwurf über ein zukünftiges EU-Emissionshandelssystem (Grünbuch). Dieses legte sie einer größeren Anzahl von Akteuren, die innerhalb der EU im Zusammenhang mit dem Klimaschutz bzw. der Emission von Treibhausgasen eine wichtige Rolle spielen, zur Stellungnahme vor. Mittels einer Reihe zusätzlicher Fragen wurde die Einstellung zu spezifischen Aspekten eines zukünftigen Zertifikatesystems untersucht. Neben den Regierungen bzw. Umweltministerien der Mitgliedstaaten wurden zusätzlich Vertreter der Industrie, Gewerkschaften sowie NRO befragt. Hieraus resultierte ein entsprechender Richtlinienentwurf
 durch Parlament und Rat der Europäischen Union im Oktober 2001. Zwischenzeitlich erfolgte im Mai 2002 die Kioto-Ratifikation durch die EU-Staaten. Im Dezember 2002 konnte schließlich durch den EU-Umweltrat ein Beschluss über ein EU-Emissionshandelssystem erzielt werden, bei dem zu einem Großteil der Wortlaut des vorangegangenen Richtlinienvorschlags übernommen wurde.

In dieser Ausarbeitung soll die Entwicklung vom Grünbuch (aus dem Jahr 2000) über den Richtlinienvorschlag (2001) zum Umweltrats-Beschluss (2002) an Hand der Position einiger ausgewählter Akteure, die Stellungnahmen auf die Grünbuch-Anfrage der Kommission abgaben, näher untersucht werden.


In einem kurzen Einführungsteil geht es zunächst um die Grundlagen des Emissionshandels. Im Hauptteil wird dann versucht, mittels eines Sets von Indikatoren die Position der Akteure bzgl. eines EU-Emissionshandels zu ermitteln. Diese Indikatoren stellen im wesentlichen eine Kategorisierung der relevanten Aspekte eines EU-Emissionshandelssystems dar, die im Vordergrund des Diskurses zwischen Grünbuch-Veröffentlichung und dem endgültigem Beschluss standen. Die Auswertung der Positionen mittels der Indikatoren wird in Anlehnung an die klassischen Dimensionen der Nachhaltigkeit
 unternommen. Eine klare Trennung gemäß der Nachhaltigkeitsdimensionen ist jedoch oft nicht möglich, daher wird meist „polarisiert“ zwischen ökologisch und sozioökonomisch oder zwischen sozial und ökonomisch, d.h. es wird zu einem Aspekt z.B. die Position auf einer Skala zwischen „rein ökologisch“ (d.h. ausschließlich an den Umweltzielen orientiert) und „rein sozioökonomisch“ (d.h. nur Orientierung an Verteilungsgerechtigkeit oder ökonomischen Aspekten) gemessen. Es wird dann versucht, diese Einzelbewertungen jeweils für die Akteure in Anlehnung an die Nachhaltigkeitsdimensionen zu einer Gesamtposition zu aggregieren.

Es wird eine Bandbreite wichtiger Akteure aus der Gesamtheit der im Zusammenhang mit dem Grünbuch befragten Ansprechpartner ausgewählt, u.a. das Europäische Parlament, der Großteil der Mitgliedstaaten, sowie Vertreter von Industrie und Umwelt. Auf Grund nicht ausreichender zugänglicher Information konnte die Entwicklung der Akteurspositionen zwischen dem Zeitpunkt des Richtlinienvorschlags und dem Umweltratsbeschluss nicht näher untersucht werden. Stattdessen wurden die beiden Dokumente ebenfalls mittels der Indikatoren bewertet, um so Unterschiede bzw. Entwicklungen herauszuarbeiten. In einer Tabelle werden die Ergebnisse zu allen Akteur-Indikator-Kombinationen zusammengefasst. Anschließend wird der Versuch unternommen, die Akteure in einem Diagramm gemäß ihrer „Nachhaltigkeitspositionen“ einzuordnen.

Zum Schluss soll versucht werden, den Umweltratsbeschluss im Vergleich zur ursprünglichen Grünbuch-Vorlage mit Orientierung an den häufigsten Akteurspositionen zu bewerten.

2 Grundlagen

Im Bereich der Klimaschutzpolitik existieren grundsätzliche zwei Ansätze zur Erreichung umweltpolitischer Ziele: Die Steuerung über den Preis sowie die Steuerung über die Mengen:

„Bei der Preissteuerung wird der Preis festgelegt, die nachgefragte Menge wird durch den Markt geregelt. Dadurch wird in Kauf genommen, daß das klimaschutzpolitisch definierte Mengenziel überhaupt nicht oder nur teilweise erreicht wird. Bei der Mengensteuerung wird das klimapolitisch definierte Mengenziel vorgegeben, die Preisbildung aber dem Markt überlassen. Dadurch wird die ökologische Zielgenauigkeit sichergestellt und die Höhe des Preisniveaus von dem Marktverhalten der Verbraucher abhängig gemacht. Das Preisinstrument mobilisiert die Nachfrageseite und zwingt die Verbraucher zu umweltpolitisch intendiertem Handeln, und das Mengeninstrument setzt der Anbieterseite von umweltschädlichen Produkten klar definierte Mengenrahmen.“

(Massarrat: 203/204)

Weiter äußert sich Massarrat zu den Vorzügen von Mengenregulierungsinstrumenten gegenüber Preisinstrumenten wie der Ökosteuer folgendermaßen:

 „Die unbestreitbare Stärke dieser Instrumente besteht jedoch darin, daß Verbrauchergruppen und Staaten in diesem Falle keine Möglichkeit haben werden, die selbst definierten zulässigen Verbrauchsmengen fossiler Energien, auf die sie sich eingelassen haben, indirekt wieder zu unterminieren.“ (Massarrat: 205)

Der Handel mit Emissionszertifikaten stellt ein indirektes Mengenregulierungsinstrument dar. In der Umweltökonomie werden Umweltzertifikate bzw. –lizenzen definiert als

 „das umweltpolitische Instrument, mit dem der Staat durch die Ausgabe oder den Verkauf von Umweltverschmutzungsrechten seine umweltpolitischen Ziele durchsetzen will. Das Ziel dieses umweltpolitischen Instruments ist es, einen vorgegebenen, politisch fixierten Umweltstandard – definiert etwa durch die Höhe einer bestimmten Emissionsbelastung – mit minimalen volkswirtschaftlichen Kosten zu erreichen“ (Massarrat: 234)

Konkret wird bei diesem Instrument über die zulässige Gesamtemissionsmenge, die sich aus den im Kioto-Protokoll festgelegten Reduktionszielen ergibt, eine Gesamtmenge an handelbaren Emissionszertifikaten festgelegt. Diese werden potenziellen Emittenten
 zugeteilt bzw. können von diesen erworben werden. Die Zertifikatebesitzer können dann Treibhausgase in Höhe ihrer Zertifikatsanzahl emittieren aber auch Handel mit ihren Zertifikaten treiben: Bei nicht vollständiger Nutzung der Zertifikatemenge können Zertifikate verkauft werden. Sollte die Emissionsmenge nicht eingehalten werden können bzw. sollten entsprechende Maßnahmen zu teuer sein, so können auch Emissionsrechte zugekauft werden. Es wird erwartet, dass die größten Reduktionsmaßnahmen dort unternommen werden, wo sie am kostengünstigsten durchgeführt werden können.

Der Bereich der Emissionskontrolle spielt beim Emissionshandel eine zentrale Rolle. Es lassen sich zwei grundsätzlich verschiedene Ansätze, die auch kombiniert werden können,  unterscheiden, um die Menge der tatsächlich auftretenden Treibhausgasemissionen zu messen:


Beim Upstream-Verfahren wird an der Inputseite des Produktionsprozesses bzw. der Produktemissionen angesetzt: Hierbei wird die Menge der Ressourcen, die hauptsächlich als Ursache bzw. Quelle der Treibhausgasemissionen bei Produktionsprozessen oder der Nutzung von Produkten in Frage kommen
, gemessen. Beim Downstream-Verfahren wird an der Outputseite, also auf der Emissionsseite angesetzt: Es wird die Emissionsmenge der Treibhausgase
 gemessen.


Beim Downstream-Verfahren können bei entsprechenden, bereits vorhandenen Messvorrichtungen relativ leicht punktuell genaue Messungen erfolgen und die Emissionen dem einzelnen Verursacher zugeordnet werden. Allerdings beinhaltet diese Methode grundsätzliche Nachteile: Im allgemeinen kann so nur eine begrenzte Anzahl von Punktquellen von großen Anlagenbetreibern, die bereits entsprechende Kontrolleinrichtungen haben, erfasst werden. Eine Ausweitung auch auf viele kleine Betriebe wäre viel zu aufwendig, zu teuer und es würde ein wesentlich höheres Maß an Unsicherheit bzgl. der Abdeckung bzw. Erfassung bestehen. Außerdem würde ein Großteil von Emissionsquellen, die im EU-Gebiet den Hauptteil (also über 50%) ausmachen, nicht erfasst werden. Die Produktemissionen, die z.B. durch Privathaushalte und Verkehr verursacht werden, würden so vollständig ausgeklammert. Ein Upstream-Ansatz wäre zusätzlich auch einfacher und kostengünstiger: Die Ermittlung der in Umlauf gebrachten Ressourcen ist ohne weitere Kontrollinstrumente möglich.

3 Akteursanalyse

Als Ausgangspunkt für die folgende Analyse dienen im wesentlichen folgende Quellen aus dem „Grünbuch-Diskurs“:

· Grünbuch der Europäischen Kommission (2000)

· Stellungnahmen der hier untersuchten Akteure zum Grünbuch (2000-2001)

· Richtlinienvorschlag der Europäischen Kommission (2001)

· Beschluss über den EU-Emissionshandel des Europäischen Umweltrates (2002)

3.1 Indikatoren

Die im folgenden vorgestellten sechs Indikatoren (Tabelle 3.1) zur Einordnung der Akteurs-Stellungnahmen wurden durch Kategorisierung von Fragen oder Aspekten aus dem Grünbuch-Diskurs aufgestellt. Die Einteilung orientiert sich einerseits an Unterteilungen, wie sie ungefähr auch in dem Diskurs auftrat, andererseits an bestimmte Ausrichtungsschwerpunkte, die sich an den Nachhaltigkeitsdimensionen orientieren und z.B. eine eher ökologische oder wirtschaftliche Position ermitteln sollen. Es werden nun alle sechs Indikatoren aufgelistet und anschließend im einzelnen näher erläutert.

Vorher sind jedoch noch einige Erläuterungen notwendig:

· Es wird der Begriff sozioökologisch für die Kombination von sozialer und ökologischer Dimension eingeführt (vgl. sozioökonomisch)

· Weitere eingeführte Bezeichnungen: U (Umwelt), S (sozial), W (Wirtschaft)

· Beispiel: W++ steht für eine sehr starke wirtschaftliche Ausrichtung

· Beispiel: US+ beschreibt eine starke sozioökologische Ausrichtung

· Beispiel: U bezeichnet eine schwache ökologische Ausrichtung.

	
	Indikator

	A
	Grundsätzlicher Stellenwert und Bezug zu anderen umweltpolitischen Instrumenten

	B
	Abdeckungsgrad der Emissionsquellen

	C
	Bezug zur nationalen Ebene

	D
	Bezug zur internationalen Ebene

	E
	Marktorganisation

	F
	Emissionskontrolle und Sanktionen


Tabelle 3.1: Die zur Akteursanalyse herangezogenen Indikatoren

3.1.1 Grundsätzlicher Stellenwert und Bezug zu anderen umweltpolitischen Maßnahmen und Instrumenten (A)

Durch Anwendung dieses Indikators sollte bei Befragung der Akteure eine Ausrichtung feststellbar sein, die sich im Bereich zwischen eher ökologischer oder ökonomischer Orientierung bewegt. Die soziale Dimension spielt hier eine eher untergeordnete Rolle. Folgende Fragestellungen lassen sich z.B. aus diesem Indikator ableiten:

· Sollte von vornherein ein langfristiges, geschlossenes System konzipiert werden, das wenig Raum für „Schlupflöcher“ lässt (( U) ?

· Wäre die Einführung einer flexiblen, vereinfachten, weniger strengen Startphase vor Beginn des eigentliche Kioto-Implementierungszeitraums (ab 2008), in der vorab Erfahrungswerte gesammelt werden können, sinnvoll  (( W) ?

· Sollte ein Emissionshandelssystem andere Maßnahmen ergänzen bzw. mit ihnen kombinierbar sein, wobei die Priorität eher auf den bestehenden Instrumenten liegen sollte (( U), oder einen Ersatz für andere Mechanismen darstellen (( W) ?

· Sollte eine „doppelte Belastung“ (z.B. Emissionshandel zusätzlich zu anderen Instrumenten wie Ökosteuer) vermieden werden (( W) ?

· Sollte Wert darauf gelegt werden, dass durch Handel von Emissionsrechten in bestimmten Bereichen vergleichbare Umweltziele wie bei dem Einsatz anderer Umweltinstrumente erreicht werden (( U) oder sollte eher auf die Übereinstimmung der dabei entstehenden Kosten geachtet werden (( W) ?

· Sollten andere flexible Mechanismen (( Kioto-Protokoll), Vorleistungen (Early Action), CO2-Senken oder der Einsatz von Atomenergie als „im Sinne der Umweltziele förderlich“ in einem Emissionshandelssystem berücksichtigt werden (( W) ?

· Sollte beim Klimaschutz der Schwerpunkt eher auf anderen, evtl. neuen, innovativen umweltpolitischen Maßnahmen und Instrumenten gelegt werden, die die Chance auf Erreichen höherer Umweltziele bieten (( U) ?

3.1.2 Abdeckungsgrad der Emissionsquellen (B)

Bei diesem Indikator spielen alle drei Nachhaltigkeitsdimensionen eine Rolle. Es dürfte eine „Polarisierung“ zwischen einerseits sozioökologischer und andererseits ökonomischer Ausrichtung zu beobachten sein, wobei mit diesem Indikator die ökologische von der sozialen Orientierung nicht unterschieden werden kann. Die soziale Dimension spielt hier eine Rolle, weil durch einen geringen Abdeckungsgrad bzw. eine heterogene Abdeckung der Emissionsquellen Wettbewerbsverzerrungen auftreten könnten, die zu höheren Lasten für einige (wahrscheinlich kleinerer) Teilnehmer führen würden, was wiederum eine Verteilungsungerechtigkeit bedeuten würde. Es lassen sich folgende Fragestellungen formulieren:

· Sollte die Teilnahme aller Mitgliedstaaten verbindlich sein (( US) ?

· Sollte durch ein Emissionshandelssystem eine möglichst große Anzahl von Emissionsquellen, möglichst viele Sektoren bzw. ein größtmöglicher Anteil der Gesamtemissionsmenge abgedeckt werden
 (( US) oder sollte man sich eher auf  einige wenige energieintensive Bereiche und große Punktquellen beschränken, wie sie z.B. im Grünbuch vorgeschlagen werden (( W) ?

· Sollten möglichst viele Sektoren EU-einheitlich für alle Mitgliedstaaten verbindlich festgelegt werden (( US) oder sollten die Mitgliedstaaten eine möglichst große Zahl von einzubeziehenden Sektoren selber wählen dürfen, wobei idealer Weise hierfür eine Ein-/Ausstiegsoption (Opt-In / Opt-Out) besteht (( W) ?

· Sollte die Teilnahme für alle Einheiten eines durch den Emissionshandel abgedeckten Sektors verbindlich sein (( US) ?

· Sollte nach Möglichkeit zum Zwecke einer hohen Abdeckung ein Upstream-Verfahren statt eines Downstream-Verfahrens zur Anwendung kommen (( W) ?

· Sollte die Teilnahme von Neu-Einsteigern aus Beitrittsländern möglichst frühzeitig und in starkem Maße berücksichtigt werden (( US) ?

3.1.3 Bezug zur nationalen Ebene (C)

Hierbei sind ebenfalls Positionen zwischen sozioökologischer und ökonomischer Ausrichtung zu erwarten. Eine möglichst starke Berücksichtigung bzw. Einbeziehung von nationalen Emissionshandelssystemen sowie anderen umweltpolitischen Maßnahmen auf Staaten-Ebene in ein EU-weites Emissionshandelssystem würde wahrscheinlich nicht nur die Umweltintegrität gefährden (( „Aufweichung“), sondern z.B. auch bestimmte Mitgliedsländer benachteiligen (( Verteilungsungerechtigkeit). Mögliche Fragestellungen wären z.B.:

· Sollten möglichst viele Bestandteile und Merkmale eines Emissionshandelssystem in der Eigenverantwortung der Mitgliedsländer liegen (( W) ?

· Sollten bereits bestehende nationale Emissionshandelssysteme in ein EU-System eingebettet werden bzw. sollte ein EU-weites Emissionshandelssystem sogar nur ein Rahmen für miteinander gekoppelte nationale Systeme darstellen (( W) ?

3.1.4 Bezug zur internationalen Ebene (D)

Für die Bedeutung der Nachhaltigkeitsdimensionen gilt die Argumentation zum vorherigen Indikator. Bei einem eher offenen System mit hoher Kompatibilität zu einem internationalen System sowie die Anrechenbarkeit von Maßnahmen, die mit dem EU-Ausland in Verbindung stehen, wäre ebenfalls nicht nur das Erreichen der Umweltziele gefährdet, sondern bestünde die Gefahr von Wettbewerbsverzerrungen. Mögliche Fragen lauten:

· Sollte ein möglichst geschlossenes System (( US) oder eine frühest- und größtmögliche Kompatibilität zu einem internationalen Emissionshandelssystem angestrebt werden (( W) ?

· Sollte statt eines EU-Systems eher ein umfassenderes internationales System oder zumindest eines, das die Industrieländer abdeckt, angestrebt werden (( W) ?

· Sollten weitere flexible Mechanismen, so wie sie z.B. im Kioto-Protokoll vorgesehen sind, im Rahmen eines EU-Emissionshandelssystem zulässig sein bzw. angerechnet werden können (( W) ?

3.1.5 Marktorganisation (E)

Hier spielt die ökologische Dimension keine Rolle. Die Antworten polarisieren zwischen sozialer und ökonomischer Orientierung. Z.B würde ein zu schaffender Markt mit einer möglichst großen Anzahl verschiedenartiger, auch kleiner Teilnehmer eine hohe Verteilungsgerechtigkeit bedeuten. Die Berücksichtigung von Vorleistungen von Anlagenbetreibern bei der Zertifikatsvergabe betont den ökonomischen Aspekt. Einige Fragestellungen hierzu:

· Sollte eine möglich große Anzahl, insb. auch kleinere Einheiten, zum Emissionshandel zugelassen werden, wobei Einheiten möglichst nur auf gleicher Ebene handeln dürften
 ?

·  Sollte als Verteilungsverfahren für die Emissionsrechte ein Auktionsverfahren (Auctioning, ( S) oder eine kostenlose Zuteilung (Grandfathering, ( W) bevorzugt werden ?

· Sollte die Zertifikateverteilung, die Festlegung der Zertifikateanzahl und die Verteilungsmethode möglichst zentral (( S) oder eher eigenverantwortlich durch die Mitgliedstaaten erfolgen (( W) ?

· Sollte die Verteilung der Emissionsrechte in kurzen Zeitabständen regelmäßig wiederholt werden (( S) ?

· Sollten bei der Vergabe von Zertifikaten Vorleistungen von Anlagenbetreibern berücksichtigt werden (( W) ?

· Sollten mehrere Unternehmen (z.B. eine Industriebranche) gemeinsam als Pool am Emissionshandel teilnehmen dürfen (( W) ?

3.1.6 Emissionskontrolle und Sanktionen (F)

Ein möglichst strenges EU-weit einheitliches Kontroll- und Sanktionssystem würde sowohl aus ökologischer als auch sozialer Sicht zu begrüßen sein, wohingegen rein nationale Systeme oder die weitgehende Übernahme von bestehenden Einrichtungen in den Mitgliedstaaten aus wirtschaftlichen Gründen bevorzugt werden dürfte. Es lassen sich z.B. hierzu folgende Fragen formulieren:

· Sollte ein möglichst EU-weit einheitliches, transparentes Kontroll- und Sanktionssystem mit strengen EU-Kriterien und regelmäßigen Kontrollen installiert werden, das möglichst unabhängig von nationalen Vorrichtungen  funktionieren würde (( US) ?

· Sollten die Kontrollmechanismen möglichst geringe Komplexität besitzen und minimale Kosten verursachen (( W) ?

· Sollten Kriterien zum Erreichen von Umweltzielen in absoluter Form definiert werden (( US) oder sollten z.B. auch Selbstverpflichtungen der Industrie bzw. Steigerungen bei der Energieeffizienz zulässig sein (( W) ?

· Sollten EU-einheitliche, empfindliche und transparente Strafen eingeführt werden, die im Voraus festgelegt werden (( US) ?

3.2 Skizzierung des Auswertungsverfahrens am Beispiel zweier Akteure

Am Hand der Auswertung der Stellungnahmen zweier Akteure, die deutschen Umwelt-NRO sowie der Regierung Großbritanniens, soll mit Hilfe zweier ausgewählter Indikatoren, Grundsätzlicher Stellenwert (A) sowie Marktorganisation (E) das hier angewandte Vorgehen exemplarisch vorgeführt werden.

Folgende Antworten bzw. Positionen aus den Stellungnahmen lassen sich für die NRO dem „Grundsatz-Indikator“ zuordnen:

· Es wird ein möglichst geschlossenes System mit einer geringen Anzahl von Schlupflöchern angestrebt.

· Der Schwerpunkt sollte auf anderen Maßnahmen liegen und der Emissionshandel als mit Chancen behaftete Ergänzung, jedoch nicht als Ersatz angesehen werden.

· Es sollten in den abgedeckten Bereichen vergleichbare Umweltziele wie bei Einsatz anderer Instrumente erzielt werden.

· Andere flexible Instrumente, wie z.B. die im Kioto-Protokoll vorgesehenen, sollten nicht Bestandteil des Systems sein.

· Der Schwerpunkt der Anstrengungen sollte eher auf den Einsatz anderer, z.B. ordnungsrechtlicher Instrumente, gelegt werden.

( Bei diesem Antworten ist eine starke ökologische Ausrichtung zu beobachten (( U++).

Zum Aspekt des grundsätzlichen Stellenwerts eines EU-Emissionshandels erfolgten folgende Äußerungen Großbritanniens:

· Nach Möglichkeit wird an Stelle eines europäischen Systems ein internationales, evtl. nur die Industrieländer umfassendes System befürwortet. Ansonsten sollte ein EU-System größtmögliche Kompatibilität mit einem internationalen System haben.

· Es sollte eine größtmögliche Flexibilität der bestehenden Maßnahmen in den einzelnen Sektoren der Mitgliedsländer bestehen: Bei ausreichenden alternativen Maßnahmen und Kontrollmöglichkeiten der Emissionen sollte es den Mitgliedstaaten überlassen bleiben, bestimmte Sektoren in das System mit einzubeziehen oder herauszunehmen.

· Wichtig ist die Berücksichtigung der Anwendung anderer flexibler Mechanismen, mit denen Klima schützende Maßnahmen nachgewiesen werden können.

( Bei diesem Antworten ist eine starke ökonomische Ausrichtung zu beobachten (( W++).

Zum Thema „Marktorganisation“ gab es nur folgende Aussage der deutschen NRO:

· Es sollte ein EU-einheitliches Auktionssystem installiert werden, bei dem in regelmäßigen Abständen Versteigerungen stattfinden.

( Im Vordergrund steht die gerechte Verteilung der Zuteilungen, ansonsten gab es nur spärliche Bemerkungen zu diesem Indikator (( daher insgesamt S+).

Folgende Aussagen machte Großbritannien zum „Markt-Indikator“:

· Es wird keines der Verteilungsverfahren gegenüber dem anderen bevorzugt.

· Die Zuteilung und Wahl der Zuteilungsmethode sollte möglichst auf nationaler Ebene geschehen.

· Bei der Zuteilung könnten Vorleistungen berücksichtigt werden.

( Man hält sich etwas bedeckt, aber eine zur ökonomischen Seite hin tendierende Einstellung ist zu erkennen (( W+).

Man erkennt an diesen natürlich nicht zufällig ausgewählten Beispielen die deutlich unterschiedliche Ausrichtung bzgl. der Nachhaltigkeitsdimensionen. Diese Aussage lässt sich u.a. auch durch das Nachhaltigkeitsdreieck, das später vorgestellt wird, illustrieren.

3.3 Anwendung des Analyseverfahrens auf eine Auswahl relevanter Akteure

Für die Analyse gemäß des oben beschriebenen Verfahren wurden insgesamt 13 Beispiele aus der Menge derjenigen Akteure ausgewählt, die Stellungnahmen zu der Grünbuch-Umfrage abgaben:

· Das EU-Parlament

· Zwei Umwelt-NRO (Climate Network Europe sowie das Forum der Deutschen NRO)

· Zwei Industrievertreter (RWE & E.ON sowie Texaco)

· Acht Regierungen von EU-Mitgliedstaaten

3.3.1 Zusammenfassung der Auswertung an Hand der Indikatoren

In der folgenden Tabelle 3.3.1 wurden die Ergebnisse der Analyse für alle Akteure und Indikatoren zusammengefasst:

	
	A
	B
	C
	D
	E
	F

	EU-Parlament (EU-P)
	U++
	US++
	US+
	US+
	S++
	US++

	Deutsch. NRO (NRO)
	U++
	US++
	US++
	US++
	S+
	US++

	Climate Netw. (CNE)
	U++
	US++
	US++
	US++
	S+
	US++

	RWE & E.ON (RWE)
	W++
	US
	W+
	W++
	S
	US++

	Texaco (TEX)
	W+
	US+
	W
	US
	S
	US+

	Belgien (BEL)
	U+
	US+
	US+
	US
	S+
	US++

	Dänemark (DK)
	U+
	US
	US
	W
	S+
	US+

	Finnland (FIN)
	W+
	W+
	W+
	W++
	W+
	US

	Großbritannien (GB)
	W++
	W++
	W++
	W++
	W+
	W

	Irland (IRL)
	U
	US+
	W+
	W+
	W+
	US

	Niederlande (NL)
	U+
	US
	US
	W
	W
	US+

	Österreich (ÖS)
	U+
	US
	US
	US
	S++
	US

	Schweden (S)
	U+
	US+
	US
	US
	S
	US


Tabelle 3.3.1: Indikator-spezifische Ergebnisse der Auswertung

3.3.2 Einordnung der Akteure in ein Nachhaltigkeitsdreieck

Durch die Einordnung der Akteure in ein „Nachhaltigkeitsdreieck“, die sich aus den Ergebnissen in der obigen Tabelle ergeben, soll grob versucht werden, die unterschiedlichen Positionen bzgl. der Nachhaltigkeitsdimensionen zu verdeutlichen. Siehe hierzu folgende Grafik 3.3.2:


Grafik 3.3.2: Einordnung der Akteure in ein Nachhaltigkeitsdreieck

Sowohl die Umwelt-NRO als auch das EU-Parlament zeigen eine deutlich sozioökologische Ausrichtung, wobei die Umwelt-NRO naturgemäß am stärksten ökologisch ausgerichtet sind. Die meisten Mitgliedstaaten häufen sich im Mittelfeld. Bei diesen Akteuren ist eine Häufung in der Diagramm-Mitte zu beobachten, wobei eine zumindest leichte Orientierung zur ökologischen und/oder sozialen Seite hin beobachtet werden kann. Die Diagramm-Mitte bzw. der Mittelwert stellt ungefähr den Ausgangspunkt der Untersuchung, also die Grünbuch-Vorlage, dar. Die Industrievertreter sind naturgemäß stark zur wirtschaftlichen Seite hin orientiert, wobei allerdings eine gewisse Orientierung des Mineralölkonzerns Texaco zur sozioökologischen Seite auffällig ist. Außerdem werden die Industrievertreter von einigen Mitgliedsländern, was ihre wirtschaftliche Orientierung angeht, übertrumpft. Spektakulär ist die extreme und unübertroffene wirtschaftliche Ausrichtung Großbritanniens.

4 Analyse des Richtlinienvorschlags sowie des Umweltrat-Entscheids

Gemäß des im letzten Kapitel vorgestellten Analyseverfahrens soll nun abschließend versucht werden, den Richtlinienvorschlag, der u.a. auf Grundlage der Stellungnahme der Akteure zum Grünbuch erstellt wurde, sowie den endgültigen Umweltratsbeschluss, zu bewerten. 

In Anlehnung an obige Skizzierung wird der Richtlinienentwurf an Hand der einzelnen Indikatoren untersucht, wobei im wesentlichen nur die Besonderheiten bzw. die Nähe zu den „sozioökologisch fortschrittlichen Akteuren“ (EU-Parlament und die NRO) und zu den „mittleren“ bzw. „gemäßigten“ Akteuren untersucht werden.

· Grundsätzlicher Stellenwert und Bezug zu anderen umweltpolitisch. Instrumenten (A):

Der Richtlinienvorschlag orientiert sich bei den grundsätzlichen Fragen zum Emissionshandel an dem Grünbuch-Vorschlag und der Mehrheit der „gemäßigten“ Akteure. Wesentliche Unterschiede sind hier nicht zu beobachten.

· Abdeckungsgrad der Emissionsquellen (B):

Es erfolgt wieder eine Anlehnung an die schon im Grünbuch vorgeschlagenen „Kern-Sektoren“, wobei einige energieintensive Anlagentypen hinzugefügt sind. Der Forderung einzelner Staaten nach deutlich höherer Abdeckung insb. auch von Bereichen mit Produktemissionen betroffenen Bereiche wird nicht nachgekommen. Die Möglichkeit des Einsatzes des Upstream-Verfahrens als Alternative zur Grünbuch-Wahl Downstream wird nicht angesprochen.

· Den Mitgliedsländern wird eine relativ hohe Eigenverantwortung zugewiesen: Die Staaten übernehmen die Festlegung der Gesamtanzahl und die Verteilung der Zertifikate, sind verantwortlich für die Emissionskontrolle und Sanktionierung, wobei allerdings die Richtlinien, Kriterien und Standards überwiegend zentral festgelegt werden. 

· Der Bezug zur internationalen Ebene weicht nicht erkennbar von der Position der gemäßigten Akteure ab.

· Bei dem Aspekt der Marktorganisation fällt eine leicht stärkere wirtschaftliche Orientierung als bei den mittleren Akteuren, die z.B. ein größeres Interesse an einem Auktionsverfahren bei der Emissionsrechte-Vergabe zeigen, auf: Die Festlegung der Zertifikatsanzahl erfolgt durch die Länder, die auch die Verteilung übernehmen. Vorleistungen sollen bei der Vergabe berücksichtigt werden. Die genauere Organisation des Marktes wird in diesem Dokument nicht festgelegt, insb. auch nicht das Verteilungsverfahren. Für die Startphase wird eine kostenlose Zuteilung vorgeschlagen.

· Die Emissionskontrolle und Sanktionierung wird den Mitgliedstaaten überlassen, für die allerdings einheitliche und strenge Kriterien festgelegt werden.

Insgesamt kann festgestellt werden, dass sich der Richtlinienvorschlag ungefähr an der Mehrheit der gemäßigten Akteure orientiert. Dadurch bleibt er allerdings hinter den „Vorreitern“ EU-Parlament und den Umwelt-NRO zurück.

Der endgültige Umweltratsbeschluss hat gegenüber dem Richtlinienvorschlag noch einige Änderungen bzw. Konkretisierungen erfahren, nämlich in Richtung einer wirtschaftlich stärkeren Ausrichtung: Für das Verteilungsverfahren wurde ein Anteil von 90% für eine kostenlose Zuteilung vereinbart. Die Mitgliedstaaten können die Zuteilungsmethode für die restlichen (nur) 10% frei bestimmen, also evtl. ein Auktionsverfahren wählen. Auf Druck insb. der deutschen Regierung wurde die Berücksichtigung von Vorleistungen sowie von Pools, die nun zusätzlich am Emissionshandel teilnehmen dürfen, vereinbart. Die Berücksichtigung weiterer flexibler Maßnahmen aus dem Kioto-Protokoll soll zukünftig grundsätzlich möglich sein. Genauere Regelungen hierzu sollen jedoch erst im Frühjahr 2003 erfolgen.
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� Es handelt sich um die „Richtlinie des Europäischen Parlaments und des Rates über einen Rahmen für den Handel mit Treibhausgasemissionen in der Europäischen Gemeinschaft und zur Änderung der Richtlinie 96/61/EG des Rates“ vom 23.10.2001.


� Gemeint sind hier die ökologische, soziale und ökonomische Dimension, nicht jedoch Erweiterungen wie z.B. die politische/institutionelle oder kulturelle Dimension.


� Dies sind z.B. Industrieanlagenbetreiber, denkbar wären aber auch Privathaushalte und Verkehrsteilnehmer.


� Der Schwerpunkt liegt naturgemäß bei den fossilen Ressourcen, wie z.B. Kohle, Erdöl oder Erdgas, wobei dies primär die CO2-Emissionen betrifft.


� Naheliegenderweise geschieht dies z.B. an den Schornsteinen der Industrieanlagen.


� Hier spielen vor allem auch die schon erwähnten Produktemissions-Bereiche „Private Haushalte“ sowie „Verkehr“ eine wesentliche Rolle.


� D.h. z.B.: Es handeln Unternehmen mit Unternehmen und Mitgliedstaaten mit Mitgliedstaaten.


� Die Bundesregierung ist hier leider nicht vertreten, da von Deutschland keine Stellungnahme eingegangen ist. Das allein hat schon eine hohe Aussagekraft.
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